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Medienmitteilung zur heute veröffentlichten Rahmenbewilligung der KKJDP für Fussball- und 

Eishockeyspiele 

Fanarbeit Schweiz (FaCH) hat in ihrer Vernehmlassung (siehe Link unten) ausführlich dargelegt, dass die 

Verschärfung des“ Hooligankonkordates“ abzulehnen ist. Wir stellen fest, dass während der politischen 

Debatte die Einhaltung der verfassungsmässigen Grundlagen, die der Grundrechte sowie die 

Verhältnismässigkeit des neuen Gesetzes kaum berücksichtigt wurden. Hinzu kommt die Besorgnis, dass 

mit den zusätzlichen Artikeln (z.B. die Bewilligungspflicht gemäss Art. 3a) Voraussetzungen für eine 

Auflagenflut geschaffen werden, welche alle Fussballfans betreffen und diese damit pauschal als 

potentielle Gefahr definiert. Die von der KKJPD formulierte Rahmenbewilligung inkl. deren Auflagen 

bestätigen diese Befürchtung der Fanarbeitenden. 

Die Geschäftsleitung von FaCH nahm an den von der KKJPD geleiteten Treffen (Koordinationsgruppe 

„Gewalt im Umfeld von Sportveranstaltungen) teil. Da Seitens der KKJPD kein Verhandlungsspielraum 

bezüglich Themen wie beispielsweise dem Kombiticket, einer ID-Vorweisungspflicht oder dem 

Alkoholverbot bestand, fanden die Argumente und Bedenken von FaCH kein Gehör.  

FaCH hofft, dass das von der KKJPD verschärfte „Hooligankonkordat“ die kantonalen 

ParlamentarierInnen dazu veranlasst, die Vorlage kritisch zu prüfen und die Auswirkungen auf die 

kantonalen Hoheiten zur Frage der Durchführung von Fussball- und Eishockeyspielen zu erkennen. 

Verwundert nehmen wir zur Kenntnis, dass das Konkordat bereits vor Veröffentlichung dieser 

Rahmenbewilligung den Kantonsparlamenten zur Ratifizierung vorgelegt wurde.  

FaCH lehnt Gewalt generell und somit auch bei Sportveranstaltungen ab. Wir setzen in unserer Arbeit auf 

Dialog und erwarten von einem liberalen Rechtsstaat, dass er auch in der „Fanthematik“ 

verfassungsrechtlich korrekte und deeskalierende Lösungen sucht. 

Kontaktperson: 

Thomas Gander, Geschäftsleiter FaCH, 078 865 10 82 

Link zur Vernehmlassung:  

www.fanarbeit.ch/fileadmin/downloads/Stellungnahmen/Vernehmlassung_FaCH_Konkordat_BWIS.pdf 

 

 

 


